
Berichtigung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/261 der Kommission vom 6. Februar 
2015 zur Änderung der Beschlüsse 2010/470/EU und 2010/471/EU in Bezug auf die 
tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Samen, Eizellen und Embryonen von 

Equiden innerhalb der Union sowie ihre Einfuhr in die Union 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 52 vom 24. Februar 2015) 

Seite 7, Anhang I zur Änderung des Teils A des Anhangs I des Beschlusses 2010/470/EU erhält folgende Fassung: 

„TEIL A 

Muster-Veterinärbescheinigung IA für den Handel innerhalb der Union mit Sendungen mit Equidensamen, der gemäß der 
Richtlinie 92/65/EWG nach dem 30. September 2014 entnommen und von einer zugelassenen Besamungsstation am 
Herkunftsort des Samens versandt wurde 
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